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RS OGH 1963/8/1 11Os87/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.08.1963

Norm

StPO §294

Rechtssatz

Die Anmeldung der "vollen" Berufung ist keine deutliche und bestimmte Bezeichnung der Beschwerdepunkte und

wäre im Sinne des volkstümlichen Sprachgebrauches verstanden im schö8engerichtlichen Verfahren überhaupt ein

unzulässiges Rechtsmittel, weil das Gesetz gegen das Urteil eines Schö8engerichtes eine Berufung wegen des

Ausspruches über die Schuld nicht zuläßt.
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